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§ 20a WHKG 2015 Pflichten der
Betreiberinnen und Betreiber

mittelgrof3er Feuerungsanlagen

WHKG 2015 - Wiener Heizungs- und Klimaanlagengesetz 2015

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.07.2021

(1) Die Betreiberinnen und Betreiber mittelgroRBer Feuerungsanlagen haben aufzubewahren:

1. den Nachweis der Registrierung,
2. die Uberwachungsergebnisse und Informationen nach§ 22a Abs. 6 und 7,

3. wenn von der Befreiungsmoglichkeit gemaR§ 18a Abs. 4 Gebrauch gemacht wird, Aufzeichnungen Uber die

Betriebsstunden,

4. Aufzeichnungen Uber die Art und Menge der in der Anlage verwendeten Brennstoffe und Uber etwaige Stérungen
oder Ausfélle der sekundaren Emissionsminderungsvorrichtung,

5. Aufzeichnungen dUber Falle von Nichteinhaltung der Anforderungen und die diesbeziglich ergriffenen
MaRRnahmen nach 8 22a Abs. 8.

(2) Die unter Abs. 1 Z. 2 bis 5 genannten Dokumente sind fur mindestens sechs Jahre aufzubewahren.

(3) Die Betreiberin bzw. der Betreiber hat der Behdrde die in Abs. 1 genannten Daten und Informationen auf
Aufforderung ohne vermeidbare Verzogerung zur Verflgung zu stellen. Die Behorde kann eine solche Aufforderung
aussprechen, um die Einhaltung der Anforderungen dieses Gesetzes zu Uberprifen. Die Behdrde hat eine solche
Aufforderung auszusprechen, wenn eine Person Zugang zu den in Abs. 1 genannten Daten oder Informationen

verlangt.

(4) Die Betreiberin bzw. der Betreiber hat der Behdrde jede notwendige Unterstlitzung zu gewadhren, damit diese
Inspektionen und Besichtigungen vor Ort sowie Probenahmen durchfiihren und die Informationen sammeln kann, die
zur Erfullung ihrer Pflichten im Rahmen dieses Gesetzes erforderlich sind.

(5) Die Betreiberin bzw. der Betreiber hat die An- und Abfahrzeiten mittelgrofRer Feuerungsanlagen moglichst kurz zu

halten.

(6) Verursacht die Nichteinhaltung der Anforderungen dieses Gesetzes eine erhebliche Verschlechterung der
Luftqualitat vor Ort, hat der Betrieb der mittelgroRen Feuerungsanlage ausgesetzt zu werden bis die Anforderungen

wieder eingehalten werden.


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/whkg_2015/paragraf/22a
https://www.jusline.at/gesetz/whkg_2015/paragraf/18a
https://www.jusline.at/gesetz/whkg_2015/paragraf/22a

In Kraft seit 26.01.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 20a WHKG 2015 Pflichten der Betreiberinnen und Betreiber mittelgroßer Feuerungsanlagen
	WHKG 2015 - Wiener Heizungs- und Klimaanlagengesetz 2015


